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Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht zum Verfahren zur 
Akkreditierung des dualen FH-
Bachelorstudiengangs „Wasserstofftechnik“, 
A0916, der FH Technikum Wien, 
durchgeführt in Wien  

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein 
Akkreditierungsverfahren zu oben genanntem Antrag gemäß § 23 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 8 
Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl. Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024 sowie § 17 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) durch. Gemäß § 21 HS-QSG 
veröffentlicht die AQ Austria folgenden Ergebnisbericht: 
 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte:  
 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag vom 18.12.2023 , eingelangt am  21.12.2023 

Nachgereichte Unterlagen zum Antrag vom 18.12.2023, eingelangt am 

29.01.2024, 
28.02.2024, 
18.04.2024, 
17.05.2024, 
28.06.2024 

Mitteilung an Antragstellerin: Abschluss der Antragsprüfung  30.04.2024 
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Bestellung der Gutachter*innen und Beschluss über Vorgangsweise des 
Verfahrens 17.04.2024 

Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 18.04.2024 

1. Virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachter*innen 11.06.2024 

Vorbereitungstreffen mit Gutachter*innen 02.07.2024 

Vor-Ort-Besuch 03.07.2024 

Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 16.07.2024 

Vorlage des Gutachtens 13.09.2024 

Übermittlung des Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 13.09.2024 

Übermittlung der Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 13.09.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten eingelangt am 13.09.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten an Gutachter*innen  13.09.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zur Kostenaufstellung eingelangt am 13.09.2024 
 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat mit Beschluss vom 10.10.2024 entschieden, dem Antrag der FH 
Technikum Wien vom 18.12.2023, eingelangt am 21.12.2023, auf Akkreditierung des FH-
Bachelorstudiengangs „Wasserstofftechnik“, Stgkz 0916, gemäß §§ 23, 25 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 8 
Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl I Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 9 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) iVm § 56 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idF BGBl I Nr. 88/2023 stattzugeben.  
 
Die Akkreditierung erfolgt gemäß § 23 Abs. 8a HS-QSG unter folgenden Auflagen:  
 

1. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 2 Z 3 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten 
ab Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass unter sorgfältiger Verwendung der 
fachspezifischen Begrifflichkeiten die intendierten Lernergebnisse und die 
korrespondierenden Inhalte in den Modulbeschreibungen in Hinblick auf den Aufbau und 
die Verzahnung der fachspezifischen Bestandteile sowie eine durchgängige 
Berücksichtigung wasserstoffspezifischer Sicherheitskriterien nachgeschärft wurden. 
 

2. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 2 Z 5 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten 
ab Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass sie zur Erreichung des definierten Ziels 
der Ausbildung von Generalist*innen mögliche Technologiefelder im Anlagenbau (in 
Absprache mit den beteiligten Unternehmen) konkretisiert hat. Dies sollte anhand der 
fachspezifischen Module nachvollziehbar sein. 

 
3. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 4 Z 1 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten 

ab Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass sie eine Person mit ausgewiesener 
facheinschlägiger wissenschaftlicher Qualifikation im Bereich der 
Wasserstofftechnologie eingestellt hat. 
 

4. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 6 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten ab 
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 Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass an der ENERGYbase die am 03.07.2024 
vorgestellte Labor- und Sachausstattung (z. B. GKN-Metallhydridspeicher: 2 kg 
Wasserstoff, AEM-Elektrolyseur: 2,4 kW, PEFC-Brennstoffzelle: 8 kW) vorhanden und in 
den Laborbetrieb integriert ist. 

 
5. Die FH Technikum Wien hat gemäß § 17 Abs. 7 FH-AkkVO 2021 binnen 24 Monaten ab 

Zustellung des Bescheids nachzuweisen, dass eine Person mit Tätigkeitsfeld bzw. 
Aufgabenbeschreibung benannt ist, die die Verantwortung für die Kontrolle des 
Vorhandenseins von Verträgen übernimmt, welche die Kooperationen mit der 
Betriebspraxis betreffen. 

 
Eine weitere seitens der Gutachter*innen vorgeschlagenen Auflage zu den Sicherheitsstandards 
in Wasserstofflaboren hat das Board abgelehnt, da die angesprochenen Verpflichtungen zur 
Installation, Inbetriebnahme, Wartung & Pflege sowie Bedienung der (wasserstoffspezifischen) 
Gerätschaften unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorschriften in der 
Sachzuständigkeit der FH Technikum Wien liegt. Im Unterschied zu Sicherheitsaspekten als Teil 
der curricularen Inhalte sieht sich das Board der AQ Austria als nicht zuständig, die Einhaltung 
von Geräte- oder Gebäudesicherheitsbestimmungen zu überprüfen. Die Einhaltung der 
entsprechenden Sicherheitsstandards obliegt jedenfalls der Fachhochschule. Es erfolgte sohin 
eine Abänderung der seitens der Gutachter*innen vorgeschlagenen Auflagen gemäß den 
Vorgaben der FH-AkkVO 2021 dahingehend, dass statt der im Gutachten empfohlenen sechs 
Auflagen nur fünf vom Board der AQ Austria beschlossen wurden. Da bei der anderen im 
Gutachten formulierten Auflage zu § 17 Abs. 6 FH-AkkVO 2021 das Board der AQ Austria der 
Empfehlung folgte, blieb die Einstufung dieses Kriteriums als „eingeschränkt erfüllt“ aufrecht. 
 
Zudem wurde die Formulierung der Auflagen sprachlich angepasst. 
 
Die Entscheidung wurde am 10.10.2024 von der*vom zuständigen Bundesminister*in 
genehmigt. Der Bescheid wurde mit Datum vom 15.10.2024 zugestellt. 
 

4 Anlage/n 

• Gutachten vom 13.09.2024 
• Stellungnahme vom 13.09.2024  

 



 

 

Gutachten zum Verfahren zur Akkreditierung 
des FH-Bachelorstudiengangs 
Wasserstofftechnik der Fachhochschule 
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gemäß § 7 der Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) 
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strukturelle Integration von mindestens zwei gleichwertigen Lernorten – Hochschule und 
Unternehmen – für eine gemeinsam gestaltete Ausbildung auf Hochschulniveau." 

Die FHTW hat dem Gutachtergremium am 16.07.2024 einen unterzeichneten 
Kooperationsvertrag zwischen einem Unternehmen und der FHTW nachgereicht. Ebenso wurde 
ein beispielhafter Ausbildungsvertrag zwischen einem Unternehmen und dualem*dualer 
Studierenden vorgelegt. Die Verträge zwischen den Beteiligten sind aus Sicht der 
Gutachter*innen sehr gut gestaltet und decken die relevanten Aspekte der Zusammenarbeit 
ab, sie sind als Beispiel guter Praxis hervorzuheben. Die Gutachter*innen empfehlen der 
antragstellenden Institution die systematische vertragliche, organisatorische und inhaltliche 
Verzahnung der Lernorte Hochschule und Betrieb sowie die Dokumentation aller Tätigkeiten im 
Rahmen des dualen Studiums in Form von verbindlichen Regelungen kontinuierlich zu verfolgen 
und zu verbessern. 

Während des Vor-Ort-Besuchs am 03.07.2024 in Wien wurde die Gutachter*innengruppe 
darüber informiert, dass die Studierenden eigenständig ein Unternehmen für die 
Betriebspraxisphase finden müssen. Aus Sicht der Gutachter*innen ist es entscheidend, dass 
die Studierenden frühzeitig darüber informiert werden. Die Gutachter*innen empfehlen, alle 
Bewerbenden für den dualen Studiengang "Wasserstofftechnik" darauf hinzuweisen, dass es in 
ihrer Verantwortung liegt, ein geeignetes Unternehmen für die Betriebspraxisphasen zu finden. 
Es wird dringend empfohlen, dass die Bewerbenden frühzeitig mit der Suche beginnen und 
rasch Kontakt mit potentiellen Unternehmen aufnehmen. Sollten dabei Schwierigkeiten 
auftreten, wird den Bewerbenden nahegelegt, sich an die Ansprechpartner*innen der FHTW zu 
wenden, die ihnen bei der Suche nach einem passenden Unternehmenspartner unterstützend 
zur Seite stehen. Diese Empfehlungen sollen sicherstellen, dass die Studierenden rechtzeitig 
und umfassend über ihre Verantwortlichkeiten informiert sind und somit besser auf die 
Anforderungen des dualen Studiengangs vorbereitet werden. 

Im Rahmen des Vor-Ort-Besuchs am 3. Juli 2024 wurde darüber informiert, dass ein*e 
Praxiskoordinator*in die Betreuung der Unternehmen übernehmen soll. Die Gutachter*innen 
befürworten diesen Ansatz. Diese Person könnte die Kommunikation mit den Unternehmen 
durchführen und die Studierenden dabei unterstützen, ein Unternehmen zu finden, das ihnen 
eine Betriebspraxisphase ermöglicht, sowie für das Vorhandensein entsprechender 
Kooperation- und Dienstverträge für die Betriebspraxis sorgen. 

Weitere Kooperationen 

Der duale Studiengang "Wasserstofftechnik" der FHTW zeichnet sich durch ein gutes 
Kooperationskonzept aus, welches sowohl nationale und internationale 
Hochschulpartnerschaften sowie Kooperationen mit Forschungseinrichtungen plant. Diese 
Vernetzungen entsprechen dem Profil des Studiengangs und fördern zugleich die Mobilität von 
Studierenden und Personal. Die FHTW plant das Wachstum des Studiengangs 
"Wasserstofftechnik" auf der Basis des wissenschaftlichen Austauschs und der 
Kooperationsprojekte mit Unternehmen. Die Gutachter*innen erkennen an, dass die FHTW 
Kooperationen als strategisch wichtig ansieht, um die Studien- und Forschungsprogramme 
sowie Verbundprojekte mit Unternehmen in der beschriebenen Qualität ausführen zu können. 
In der Nachreichung vom  16.07.2024 wurden einige Kooperationspartner*innen genannt, die 
die Integration in die Scientific Community im Bereich Wasserstoff unterstützen sollen.  

Die Gutachter*innen empfehlen der FHTW, diese Kooperationen voranzutreiben und auch im 
Studiengang Wasserstofftechnik aktiv an der Umsetzung von Kooperationen zu arbeiten.  
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Das Kriterium ist aus Sicht der Gutachter*innen mit Einschränkung erfüllt. 

Auflage 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria, folgende Auflage zu erteilen: 

Die antragstellende Institution benennt innerhalb von spätestens 24 Monaten eine 
Kooperationsperson mit Tätigkeitsfeld bzw. Aufgabenbeschreibung, die die Verantwortung für 
die Kontrolle des Vorhandenseins von Verträgen übernimmt, welche die Kooperationen mit der 
Betriebspraxis betreffen.  

Die FHTW hat diesen Aspekt im Rahmen der Kooperationsvereinbarung (siehe Nachreichung 
vom 16.07.2024), die zwischen einem Unternehmen und der FHTW abgeschlossen wurde, 
berücksichtigt. Die Auflage verfolgt das Ziel, durch die Benennung einer verantwortlichen 
Person und die genaue Beschreibung der Aufgaben eine klare Verantwortungszuweisung zu 
erreichen, die der Bedeutung dieser Aufgabe entspricht." 

3 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 
 

(2) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Der Bachelorstudiengang Wasserstofftechnik ist eine gute Ergänzung des Profils der FHTW und 
verfolgt durch die duale Organisationsform eine enge Anbindung an die Praxis. Anhand einer 
Analyse der Hochschule wurde überzeugend dargelegt, dass die Nachfrage nach qualifizierten 
Mitarbeiter*innen mit einem Generalist*innenwissen aus dem Bereich Wasserstofftechnologien 
steigen wird, die geplante Ingenieurausbildung mit dem Abschluss eines Bachelor of Science 
würde diese Nachfrage bedienen. Die Einsatzfelder dieses neuen Ingenieurberufsbildes wurden 
umrissen, in Zusammenarbeit mit Unternehmen entwickelt und klar dargestellt. Die 
Beschreibung der fachlichen Kompetenz von der Dimensionierung bis zur Wartung von Anlagen, 
inklusiver weiterer komplexer Energiesysteme ist nachvollziehbar beschrieben. Dies gilt auch 
für die Ausbildung in den Schnittstellenkompetenzen wie Problemlösungsverfahren, 
Teambildung und anderen.  Die eingereichten Unterlagen wurden durch den Vor-Ort-Termin 
präzisiert und ergänzten den Gesamteindruck, der im wesentlichen positiv ist, allerdings bedarf 
es in einigen im Folgenden benannten Aspekten einer deutlichen Nacharbeit bzw. Klärung. 
Kritisch sieht das Gutachter*innengremiun das Fehlen von Mitgliedern in Lehr- und 
Forschungsteams mit einer ausgewiesenen Kompetenz im Fachgebiet Wassertofftechnologie, 
was sich insbesondere in den Antragsunterlagen bei fachspezifischen Inhalten zeigte. Dadurch 
blieb die Darstellung der Verzahnung der Module untereinander nicht völlig schlüssig, ebenso 
wie sie methodisch aufbauen bzw. wurde ihre Komplementarität nicht klar genug dargestellt. 
Hier haben die Gutachter*innen eine Empfehlung hinsichtlich einer exakten und präzisen 
zeitnahen Überarbeitung ausgesprochen. Als weiterer Punkt wurde das Fehlen einer 
konsequenten Auseinandersetzung mit wasserstoffkritischen Aspekten (Sicherheitsdenken) im 
Studienverlauf angemerkt. Die Grundlagen von Sicherheitsfragen bei Auslegung, Betrieb usw. 
von Wasserstoffanlagen sollte zumindest in einzelnen Modulen ausgewiesen werden. 

Das Qualifikationsniveau 6 des Nationalen Qualifikationsrahmen ist nachvollziehbar erreicht. 
Die Lerninhalte der verschiedenen Module - insbesondere Module zu Wasserstoff - müssen 
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hinsichtlich Fachvokabular präzisiert, inhaltlich klarer aufeinander abgestimmt und geschärft 
werden. 

Die geplante Studiengangsbezeichnung "Wasserstofftechnik" erfüllt das notwendige Fachprofil 
und entspricht den intendierten Lernergebnissen.  

Der Studiengang ist auf das Berufsbild einer Ingenieurin bzw. eines Ingenieurs mit 
generalistischem Wissen im Fachgebiet Wasserstofftechnik ausgelegt. Durch die Praxisphasen 
während des Studiums handelt es sich zweifelsfrei um einen dualen Studiengang. 

Lehrformen und Lehrmethodik entsprechen der vorhandenen Kultur der FHTW, jedoch ist eine 
Anpassung hinsichtlich der Anforderungen des neuen Studiengangs erforderlich. Nach der 
Vermittlung der allgemein fachlichen Grundlagen einer Ingenieurausbildung müssen die 
nachfolgenden Module klarer aufeinander abgestimmt sein bzw. aufeinander aufbauen. Der 
Antrag lässt hier die notwendige Stringenz und Transparenz vermissen. Als wenig überzeugend 
wurde das Thema Laborpraktikum vom Gutachter*innengremium angesehen. Die Beschreibung 
und die dort vermittelte Ausführung bleiben hinter den Erwartungen zurück. Weiterhin wird 
empfohlen, die Studierenden frühzeitig an die Forschungsansätze des Fachgebietes 
heranzuführen und die Verbindung von Forschung und Lehre dezidiert herauszuarbeiten. Die 
für die Erreichung der vorgesehenen Qualität "Generalist*in der Wasserstofftechnik" möglichen 
Technologiefelder sollten in Abstimmung mit allen Beteiligten, insbesondere den Unternehmen, 
verschriftlicht und öffentlich gemacht werden.  

Die Anforderungen, die sich aus dem ECTS ergeben, und das studiengangsspezifische Diploma 
Supplement werden vollumfänglich erfüllt. Die Zugangsvoraussetzungen zum Studium sind 
ausreichend klar formuliert und stimmen mit den Studiengangszielen überein. Das 
Gutachter*innengremium empfiehlt in den Zugangsvoraussetzungen Englischkenntnisse des 
Niveaus B2 zu inkludieren. Aufnahme und Anerkennungsverfahren sind nachvollziehbar 
dargestellt und erfüllen aus Sicht der Gutachter*innen alle notwendigen Belange. 

(3) Angewandte Forschung und Entwicklung 

Der neue Studiengang soll in den Forschungsschwerpunkt Renewable Energy Systems 
eingebettet werden und die Laborpraktika im vorhandenen Labor der Energybase stattfinden. 
Die geplanten Forschungsprojekte stellen eine gute Ergänzung des vorhandenen 
Forschungsportfolios dar. Eine Forschungslücke hat die FHTW im Bereich der Systemintegration 
von Wasserstoff identifiziert, die Gutachter*innen sehen darin einen guten Ausgangspunkt zur 
Weiterentwicklung des bestehenden Forschungsfeldes. Die Gutachter*innen empfehlen darüber 
hinaus, dass die Forschungsgebiete in den kommenden Jahren verbreitert werden sollten. Die 
Einbindung des hauptberuflichen Lehr- und Forschungspersonals in die Forschung ist 
vorgesehen.  

(4) Personal 

Der Studiengang "Wasserstofftechnik" ist ein dualer Studiengang und daher ist die Einbindung 
von Expert*innen der Partnerbetriebe zu begrüßen, da dies gut für die praxisnahe Ausbildung 
der Studierenden ist. Der Studiengang soll an der Enerybase der FHTW angeboten werden, die 
derzeit von 40 Mitgliedern aus den Fachbereichen Photovoltaik und Solarthermie betrieben wird. 
Daher sind wesentliche Teile der Grundlagenausbildung im Labor durch entsprechend 
qualifizierte Personen abgedeckt. Es besteht jedoch ein erheblicher Qualifikationsbedarf an 
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fachspezifischer Laborerfahrung im Bereich Wasserstoff, der unbedingt zeitnah behoben werden 
sollte.  

Das Entwicklungsteam, bestehend aus internen Personen und hinzugezogenen Experten ist 
hinsichtlich Qualifikation und dem ganzheitlichen Konzept gut besetzt. Leider fehlt eine 
ausgewiesene Person mit spezifischer Berufserfahrung des neuaufzubauenden Studiengangs 
innerhalb der FHTW. Durch die Kombination von internen und externen Mitgliedern ist das 
Kriterium hinsichtlich Entwicklungsteam erfüllt. Eine angemessene Betreuung der Studierenden 
ist durch die Zusammensetzung des Forschungspersonals abgedeckt, weist aber eine Lücke bei 
der fachspezifischen Wasserstoffkompetenz auf.  

Die Leitung wird zur Zeit durch eine interimistische Studiengangsleitung wahrgenommen. Es 
wurde aber bei der Vor-Ort- Begehung überzeugend dargelegt, dass eine qualifizierte Person 
mit einschlägiger Berufsfeldkenntnis betraut werden wird, die zur Zeit gesucht wird. Es wird 
empfohlen, die Anteile des Lehrpersonals an den Aktivitäten Lehre, Forschung und 
Administation individuell zu definieren und zu verschriftlichen. 

(5) Finanzierung 

Die Finanzierung des Studienganges ist ausreichend belegt und die Kalkulationen sind 
nachvollziehbar. Das Gutachter*innengremium empfiehlt die Finanzierung für Externe 
transparenter zu darzustellen, insbesondere in Hinblick auf das Personal z.B. Qualifizierung oder 
vorgesehenes Personal (Koordination der Betriebsphasen), sowie ein Ausweis der vorgesehenen 
Investitionen.  

(6) Infrastruktur 

Die Einbindung von Wasserstoffaktivitäten in ein bestehendes Labor erfordert besondere 
Anstrengungen auf Grund von Sicherheitsfragen und dem Gefahrenpotential bei einem 
unkontrollierten Wasserstoffverlust in den Anlagen ("gerissener Schlauch"). Für die 
Beherrschung dieser Risiken ist es notwendig, baldmöglichst eine*n fachlich kompetente*n 
Mitarbeiter*in zu beauftragen und zu klären, ob der geplante Aufbau in den vorgesehenen 
Räumen erlaubt werden kann bzw. welche Maßnahmen zu erfolgen haben, damit dies möglich 
wird. Hierzu gehören auch die Unterweisungsunterlagen aller im H2-Labor arbeitenden 
Personen, einschließlich der Studierenden. Die dazu vorgelegten Unterlagen und Aussagen 
haben das Gutachter*innengremium nicht vollständig überzeugt und es ist dringend zu 
empfehlen diesen Mangel abzustellen. 

(7) Kooperationen 

Die FHTW verfügt bereits über viele Kooperationen mit Firmen und auch Hochschulen. Für den 
neuen Studiengang wurde ein beispielhafter Ausbildungsvertrag zwischen einem Unternehmen 
und dualem*dualer Studierenden vorgelegt. Die Verträge zwischen den Beteiligten sind aus 
Sicht der Gutachter*innen sehr gut gestaltet und decken die relevanten Aspekte der 
Zusammenarbeit ab, sie sind als Beispiel guter Praxis hervorzuheben. Die Gutachter*innen 
weisen darauf hin, dass für alle Beteiligten (Studierende, Unternehmen, FHTW) die 
Anforderungen und Bedingungen festzulegen sind. Insbesondere muss für die Studierende klar 
werden, welches Unternehmen geeignet ist und ob einer Ausbildung dort zugestimmt werden 
kann. Des weiteren ist beim Abschluß einer solchen Vereinbarung zu klären, in welchem Bereich 
der Wasserstofftechnik Qualifikationen erworben werden können. Insbesondere muss für die 
Studierenden klar werden, welches Unternehmen geeignet ist und einer Ausbildung dort 
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zugestimmt werden kann. Desweiteren ist beim Abschluß einer solchen Vereinbarung zu klären, 
in welchem Bereich der Wasserstofftechnik Qualifikationen erworben werden können. Die 
Gutachter*innen haben dazu eine ausführliche Empfehlung formuliert und darauf hingewiesen, 
dass ein*e Praxiskoordinator*in unabdingbar ist und zeitnah zur Verfügung stehen sollte. Auch 
ein Aufbau/Ausbau der Kooperationen mit fachspezifischen Partner*innen sollte angestrebt 
werden. 

Abschließend sollte festgehalten werden, dass nach der Beseitigung der bestehenden offenen 
Fragen und der Erfüllung der Auflagen davon ausgegangen werden kann, dass hier ein für 
verschiedenste Unternehmen wichtiger Studiengang entsteht, der seinen Absolvent*innen 
einen guten Start in das Berufsleben ermöglicht und für die gesamte Industrie in Österreich 
sicherlich wertvoll sein kann. 

 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des 

FH-Bachelorstudiengangs Wasserstofftechnik der Fachhochschule Technikum Wien, 
durchgeführt in Wien, mit folgenden Auflagen:  

Die genannten Fristen für die Erfüllung der jeweiligen Auflage sind eine Empfehlung der 
Gutachter*innen an das Board der AQ Austria. 

1. Studiengang und Studiengangsmanagement – Kriterium § 17 Abs. 2 Z. 3: Die 
antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von 24 Monaten nach, dass unter 
sorgfältiger Verwendung der fachspezifischen Begrifflichkeiten die intendierten 
Lernergebnisse und die korrespondierenden Inhalte in den Modulbeschreibungen in 
Hinblick auf den Aufbau und die Verzahnung der fachspezifischen Bestandteile und eine 
durchgängige Berücksichtigung wasserstoffspezifischer Sicherheitskriterien nachgeschärft 
wurden. 

2. Studiengang und Studiengangsmanagement – Kriterium § 17 Abs. 2 Z. 5: Die 
antragstellende Institution weist in einem Zeitraum von 24 Monaten nach, dass sie zur 
Erreichung des definierten Ziels der Ausbildung von Generalist*innen mögliche 
Technologiefelder im Anlagenbau (in Absprache mit den beteiligten Unternehmen) 
konkretisiert hat. Dies sollte anhand der fachspezifischen Module nachvollziehbar sein.  

3. Personal – Kriterium § 17 Abs. 4 Z. 1: Die antragstellende Institution weist in einem 
Zeitraum von bis zu 24 Monaten nach, dass sie eine Person mit ausgewiesener 
facheinschlägiger wissenschaftlicher Qualifikation im Bereich der Wasserstofftechnologie, 
eingestellt hat.  

4. Infrastruktur - Kriterium § 17 Abs. 6: Die antragstellende Institution weist innerhalb von 
24 Monaten nach, dass an der ENERGYbase die am 03.07.2024 vorgestellte Labor- und 
Sachausstattung (z.B. GKN-Metallhydridspeicher: 2 kg Wasserstoff, AEM-Elektrolyseur: 2,4 
kW, PEFC-Brennstoffzelle: 8 kW) vorhanden und in den Laborbetrieb integriert ist. 

5. Infrastruktur - Kriterium § 17 Abs. 6: Die antragstellende Institution weist innerhalb von 
24 Monaten nach, dass sie zum Schutz von Studierenden, Mitarbeitenden und Forschenden 
höchste Sicherheitsstandards in Wasserstofflaboren gewährleistet, in denen 
wasserstoffführende Anlagen und Rohrleitungen in Betrieb sind.  

6. Kooperationen – Kriterium § 17 Abs.7: Die antragstellende Institution benennt innerhalb 
von spätestens 24 Monaten eine Kooperationsperson mit Tätigkeitsfeld bzw. 
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Aufgabenbeschreibung, die die Verantwortung für die Kontrolle des Vorhandenseins von 
Verträgen übernimmt, welche die Kooperationen mit der Betriebspraxis betreffen.  

4 Eingesehene Dokumente 
 

• Antrag auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs Wasserstofftechnik, der 
Fachhochschule Technikum Wien, durchgeführt in Wien, vom 21.12.2024 in der Version 
vom 18.12.2024 

• Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch vom 29.01.2024 (Vereinsregisterauszug), 
28.02.2024 (Finanzierungszusagen), 18.04.2024 (Berufungsverfahren von 
Studiengangsleitungen), 17.05.2024 (Kernfachbereiche, Diploma Supplement, 
Personal, Finanzierung), 28.06 (Daten zur Studierbarkeit, Unternehmen und 
Aufgabenbedarf, Kompetenzen und Lerntagebuch) 

• Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch vom 16.07.2024 (Module Kernfachbereich 
„Wasserstofftechnologien und Anwendungen“, Liste der Kooperationspartner*innen, 
Konkrete Vertragsbeispiele, Zeitplan Bereitstellung Laborinfrastruktur, Exemplarische 
Laborübungen, Schwerpunkte für angewandte Forschung & Entwicklung 

 



 

An 

Board der Agentur für Qualitätssicherung und  

Akkreditierung Austria 

Franz-Klein-Gasse 5 

1190 Wien 

Österreich 

 

 

Höchstädtplatz 6 

1200 Wien 
 

Bearbeiter: Dr. Kurt Sohm 

T: +43 664 6192526 

E: kurt.sohm@technikum-wien.at 
 

I: www.technikum-wien.at 

ZVR 074476426 

DVR 0928381 
 

 

 

 

per E-Mail 

 

 

 

Wien, 13.09.2024 

 

 

 

Antrag auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudienganges Wasserstofftechnik (A0916): 

Stellungnahme FH Technikum Wien zum Gutachten 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Board der AQ Austria! 

 

Die FH Technikum Wien bedankt sich für die Übermittlung des Gutachtens über den Antrag auf 

Akkreditierung des Studienganges Wasserstofftechnik als FH-Bachelorstudiengang sowie die 

abschließende Empfehlung der Gutachter*innen, den neuen FH-Bachelorstudiengang mit Auflagen zu 

akkreditieren. 

Die Empfehlungen und insbesondere die Auflagen stellten zusätzliche Anreize dar, den Studiengang im 

Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses qualitätsvoll einzurichten und weiterzuentwickeln.  

Wir bedanken uns abschließend auch bei den Gutachter*innen und der Geschäftsstelle der AQ Austria 

für die effektive und kompetente Durchführung des Akkreditierungsverfahrens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Dr. Barbara Czak-Pobeheim  Mag. Florian Eckkrammer, Ba  FH-Prof. Dr. Sylvia Geyer 

Geschäftsführerin  Geschäftsführer   Rektorin FH 
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